
sehr freigebig mıt dem Priestersegen und vergaß ıhn auch Fernstehenden sympathıiısch. Sein
auch nıcht darauf, daß Briefschreiben eın gutes Beıispiel überdauert daher seın 1m Jahre 1932
Stück Seelsorge se1ın kann, wobei seine innere abgeschlossenes Leben und mmag uch heute
Heıterkeıt dıe Feder führte. Seine kurzen Zu- noch che Seelsorger und Priesterkandıdaten ZU)  —

sprüche 1 Beichtstuhl wirkten oft sehr nach- Beruitsireude aNnrcgCcN.
haltıg, un seine Pünktlichkeit 1n allem machte Mattsee/Salzburg 0SE) Wirnsperger

KIRCHENRECHT

BENDER LUDOVICUS, Legitimitas ei legıtimatio Ungeachtet dıeser Auslassungen 1äßt das ın
prolıs. Commentarıus 1ın Caln, (XVI diesem Werk Ta| tretende Juristische Format
un!' 234.) Desclee (r Roma 1963 Brosch. dem abschließenden Ergebnis gelangen,

daß WILr hiıer mıiıt einer wirkliıchen BereicherungDie bısherige Biıbliographie Benders weiıst neben der kiırchenrechtlichen Laıteratur tun haben.einer großen Anzahl VO:  - Aufsätzen ıne Reihe
VO)  — kırchenrechtlichen Monographıen auf, die
dıe reıife Frucht eiıner intensıven Forschungs- ELMUT, Schuldrechtliche Verträge
un! Lehrtätigkeıit biılden. Bestrebt, den Proble- der katholischen Kırche ın Österreich. Eıne Unter-

suchung über dıe Gültigkeıit VO:  - VerträgenICN selbständig auf den Grund gehen,
kommt ın ciesen Werken eın ebenso tieifschür- kırchlicher Rechtsträger nach kanonıschem und

staatlıchem ec| (Grazer rechts- und staats-fender WI1IEC scharfsınnıger Kanonist Wort, wissenschaftliıche Studıen, herausgegeben VO  —dessen kritische Sonde gelegentlıch weder VOTr

etwaıgen Mängeln ın der gesetzgeberischen ermann a  5 ° Verlag Hermann

Formulıerung noch VOL gewissen 1n der Kano- Böhlaus aCc  3 Graz 1961 Brosch.
Das uch ıst der Praxıs heraus entstandennıstık eingebürgerten Schablonen haltmacht.

Die angeführten Vorzüge zeichnen auch das un! für dıe Praxıs geschrieben worden. Die bei
vorlıegende Werk Neben dem praktıschen kırchenbehördlichen Genehmigungen VO)  -Rechts-
Bedürfnis nach ıner zusammenfassenden Kom- geschäften auftauchenden Probleme verlangten
mentierung der ann. des Codex eine zusammenfassende systematıische Bearbei-
War für seıne Herausgabe einerseits die Pa tung. Diese sollte nıcht bloß die kırchlichen

Normen des allgemeıinen wıe partıkulären Rechtssache ausschlaggebend, daß dıe gesetzestechn!ı-
sche Prägnanz der angeführten Bestimmungen behandeiln, sondern uch TC Bezugnahme und
keineswegs den 1ın S1E gestellten Anforderungen Verflochtenheıit mıiıt einschlägıgen Bestimmungen
gerecht wird, und andererseıits der Umstand, des österreichischen staatlıchen Rechts aufzeıigen.
daß dıe genannte Gesetzesmaterıe wıederholten So entstand für den Praktıiker, ber uch für
Malen Gegenstand authentischer Interpretation den wiıssenschattlıche Durchdringung der

aterıe Bemühten eın sehr rauchbares Hand-geworden ist.
In der einen oder anderen Frage wırd INa  } muiıt buch 1nes 'Teıiles des kirchlichen Oblıgationen-
dem Autor nıcht der nıcht ZU Gänze einer rechts Durch cıe Fülle des Gebotenen, das ın
Meıiınung seın können. So hıinsıchtlich der mıt dankenswerter Weise auch dıe Judıkatur Oster-
Ochoa ausgetragenen Kontroverse bezüglıch reichischer Gerichte ın ausreichendem Maße

verwertet, entstand eın Nachschlagewerk, Aaus

ehelicher un! unehelıcher Nachkommenschaft.
der Rechtsquelle der Unterscheidung zwıschen

dem vielen Fällen zuversichtlich Rat einge-
holt werden ann.,.Unbefriedigend sınd die Ausführungen über dıe

Zivilehe formverpflichteter Personen. Sıe wiıird Die Gründlichkeıit, mıt der der Vertfasser
‚War richtig VO: matrımonıum invalıdum abge- Werke SCDANYCHN ist, erfordert und rechtfertigt
hoben, ber doch Unrecht als rechtliches auch ıne eingehendere Besprechung, dıe durch-
Nıchts un! das daraufhın folgende Zusammen- Aaus nıcht den positiven Gesamteindruck des

Werkes abschwächen wiıll Denn Schnizer be-leben als Konkubinat bezeichnet (60) Hıer
wırd offensichtlich die Tatsache nıcht gebührend herrscht sSe1ın umfangreıiches Stofigebiet mıt den
1n Rechnung gestellt, daß der uch be1 einem Auswirkungen und Querverbindungen e
zıvılen Eheabschluß Formverpflichteter MOg- deren, mehr Rande liegenden Fragen gründ-
lıche fehlerfreıe Oonsens keineswegs eın Nıchts lıch und versteht sehr gewan und selbständıg
darstellt ; kann vielmehr ıne sehr erhebliche argumentieren. Allerdings neıgt gelegent-
rechtliıche Relevanz aufweısen, insofern, als lıch dazu, dıe Quellen tiwas eigenwillıg inter-
unter Zuhilfenahme der Sanatıo ın radıce pretieren, 1mM Sıinne einer vielleicht schon VOTSC-
einer gültigen Ehe führt. twas überraschend faßten Meınung. Bisweilen stOößt INal  } auf For-

ferner die ohne jede Eıinschränkung mulıerungen, die VO!  - der „sententıa communıs®®
vorgebrachte Behauptung a der päpstlıchen ın unbegründeter Weıiıse abweichen. So eiwa,
Kommissıon authentischen Auslegung des WE dıe Diözese als eiıne „SOC1etas perfecta‘”

angesprochen wırd (43)
ıne
odex (PCI) komme nıcht die Vollmacht Z

„interpretatio coarctıiva“‘ vorzunehmen Als gesetzliche Vertreter der ]1özese zählt der
(86) Obwohl dıe Frage theoretisch Dıs Z.U) Verfasser neben dem Bischof den Generalvıkar
heutigen Tag ın der Kanonistık umstritten ıst, und den bischöflichen Koadjutor auf. Letzter
wird ın der Praxıs dıe entsprechende Befugnis se1l Vertretung der Diözese deswegen leg1-der PCI nıcht Abrede gestellt. tımıert, weıl „mMindestens die Vollmachten



eINESs Generalvikars‘‘ habe (69), und Z W auf auf Can. I9 der dıe CNSC Interpretation aller
Grund VO  ! 2351 8 der dem Biıschof gebiete, Jener Rechtsvorschriften gebietet YUAaC lhıberum
dem Koadjutor nıcht weniger Vollmachten lLurıum exercıtium coarctant‘‘. Mit der eiıgen-
übertragen als einem anderen. Abgesehen davon, artıgen Feststellung, daß unter der ireıen Aus-
daß ohl nıcht angängiıg 1ıst, ZUuSs einer Soll- übung VO:  w} Rechten des Can.,. Sätze des
vorschrift, deren konkrete Verwirklichung doch Naturrechts, nıcht ber solche des positiven
weitgehend 1ne Ermessensfrage des Bischofs eC gemeint seıen, darum Call,. 1533 weıt
darstellt, auch schon ıne Ö wichtige Befugnis auszulegen sel, übernıimmt Schnizer die An-
WI1E  (a dıe Vertretung der (Gesamtdıiözese Dr10T1 siıchten VO:  - Stenger Mortgagıng of
abzuleiten, ann überhaupt Call,. 251 nıcht Church Property, CGLS 169, ö2), der sıch seilner-

dem erwähnten Sınne herangezogen werden. seıts auf Michiels (Normae generales,
I 447) beruft J1est INna)  -} aber be1 ıchiıels nach,Denn spricht offensichtlich VO'  - Funktionen

der Weıihegewalt, die der Bıschof nıcht für findet INa  - bei der Kommentierung des
dauernd einem anderen übertragen soll Der (a Z C das CNAau«c Gegenteıil
Koadjutor vertritt den Bıschof primär 1ın der dessen, Was Stenger herauslesen können
Weıiıhegewalt, hat (wıe sıch aus des gleichen meıinte. Diese Begründung für eine weıte Inter-

pretation des 1533 ware besser unterblieben,Can erg1ıbt) dıe den Bıschof persönlıch belasten-
den „pontificalia ei has functiones®® VOCI - mehr, da sıch die Autoren über die weıte
rıchten, un: offensichtlich nımmt auf diese Interpretation desselben Ja ein1g sınd.
und nıcht auf Funktionen der Hiırtengewalt
Bezug. Aus 251 äaßt sıch jedenfalls

Nıcht beipflichten kann INa  ; ferner der Außerung
des Verfassers, das Ordensrecht kenne beı Ver-nıcht iolgern, daß der bischöfliche Koadjutor äußerungen keine Unterteilung größere unddie Vollmachten 1nes Generalvikars besıtze. kleinere Werte (wıe das allgemeine Vermögens-uch ın der Praxıs wird dies ohl aum der reC. des Can daß alsı der Ordensobereall se1ın, da ja ansonsten der Bischof wel

Generalvikare hätte. Beide Organe, Bischof-
1n jedem all dıe Zustimmung seiner Beı-
spruchsberechtigten gebunden se1  - (114f.) Hıerkoadjutor und Generalviıkar, sınd ben tür je waäare ohl nıcht bloß Call. 532 einzusehen,verschıedene Aufgaben der Weıhe-, Dbzw. der sondern uch das Partiıkularrecht einzelnerHirtengewalt bestellt. Verbände, das ine solche Unterteulung sehr

Ungenau erscheıint dıe Abgrenzung VO:  - admı-
nıstratio ordiınarıa und extraordinarıa. Die

ohl kennt un!: JC nach Werthöhe des VCOCTIT->-
äußernden Gutes den Oberen den bloßen

Formulierung: „Mıt der Vorschriuft der Erlaub- Rat der dıe Zustimmung der beıispruchsbe-nN1ıs  e demonstriert der Gesetzgeber, daß einen rechtigten Organe biındet (vgl Constit. Ss.R.
bestimmten Akt nıcht dem Wiırkungskreıs der 648
unmittelbaren Verwalter überlassen wollte, SOIN- Eıne gewisse Eıinseitigkeit der Interpretationdern daß dieser unter die ‚ACtus nes ordinarıae äßt sıch bel der Behandlung der S50Oß. Ordı-admıiıniıstrationis excedentes‘ un: damıt UTtO- narıatsklausel nach Art. X I11 des österreichıischenmatısch unter die Nıichtigkeitssanktion fällt  6 Konkordats feststellen. Der Veerfasser scheint(90), erweckt den Anscheıin, als ob dıe Grenze
zwiıischen beiden VO Krıterium der VO: C oa meınen, daß dıe genannte Klausel dem Ordıi-

narıus locı eın über die Bestimmungen des all-ständıgen Oberen erteilten Erlaubnis abhınge. gemeıinen Rechts hiınausgehendes <ustiımmungs-Daß diese Grenzziehung ber unzureichend ıst,
hat Huot überzeugend dargelegt (Bo-

recht bei intabulationspflichtigen Rechtsgeschäf-
ten innerhalb des 'Lerritoriums seiner Diözese

LLOTUIN temporalıum apud Religiones admını- einräumt, un! ‚War auch dann, WenNnn Liegen-tratıo ordınarıa et extraordinarla, Rom 1956, schaften exXxempter Religiosen veräußert werden41) Nach meıner Ansıcht hat Gutierrez (in diesem etzten Falle könne der Ordinarıusımmer noch das beste Unterscheidungsmerkmal dıe Beisetzung der Klausel NUur dann verweigern,Hand der KRechtsnatur un Zweckbestim-
INUN: der Jeweiligen Vermögensart (patrımo-

WenNnn allgemeine kirchliche Interessen verletzt
worden selen Dzw. wenn der Vertrag sıtten-Nnıum stabıle bzw. lıberum) gegeben (Quaestiones widrig se1) Denkt INa  } ın dieser VOcCanonıcae Cırca bona ecclesjiastica relıgı0sa, Verfasser aufgezeigten Richtung weıter,Acta et Documenta Congressus generalıs de kommt INa  z} notwendigerweise der Feststel-Statıbus perfection1s, I 561 Ü und ist be-

dauerlich, daß dıese Ergebnisse VO: Verfasser lung, daß uch be1 einem dıe SO Komgrenze
(vgl dazu Dekret der Consıst. VO Julınıcht berücksichtigt wurden. Man könnte Nnun 1963, LV/1963, 656; OAKR 15/1964, 70)sehr ohl dıe Ansıcht vertreten, daß der kırch- erreichenden Verkaufswert kırchlicher Liegen-lıche Obere uch Akte der ordentlichen Ver- schaften dem Ordinarıus locı noch nach Ertel-mögensverwaltung seine vorherige Erlaubnis

bınden kann, hne daß dıese damit automatıisch Jung des erforderlichen Beneplacitum apostolı1-
CU. eın Prüfungs- un Vetorecht dıeAkten der außerordentlichen Verwaltung geplante Veräußerung zustünde. Der Bıschofwerden (vgl Huot, A, Q . hätte Iso hıer 1n der Hand, eine VO:  } Rom

Im Zusammenhang mıiıt den kanonıschen Ver- bereıts genehmigte Rechtshandlung unter-
äußerungsbeschränkungen behandelt der Ver- bınden. Nach meıner Ansıcht besıtzt die Klausel
fasser Calnl. 1533 un! fragt, ob cieser CNS der EeEINE gänzlıch andersgeartete Funktion. 516e ist
weıt ınterpretieren se1 (102 1n Hinblick nıcht ausschließlich Hfmd des Art. AXILL,



nıcht die Rede Namentlich wWenn dieses be-des Zusatzprotokolls dazu und der staatlıchen
Durchführungsverordnung G 11, Nr. Zı hauptete Konsensrecht gegenüber exempten

ınterpretieren, sondern 1mM Zusammen- Relıigiosen gehandhabt wird, stünde beden-
hang mıt der anzen Struktur und Tendenz des ken, daß damıt zweiıitelsohne ein  a bedeutsamer
Konkordats Die beiden Vertragspartner, Kırche Eingriff 1n dıe kırchenrechtliche Exemption
un!: Staat, sahen sıch nämlı:ch be1 Abfassung des verbunden ware. Dessen ıst sıch der Autor auch
Konkordats U dem Problem gegenüberge- voll bewußt. Wenn sagtT, Konkordatsrecht
stellt, wıe bestimmte kırchliche Rechtsakte gehe Vor dem allgemeinen Recht (can. 3 9}

bürgerliche Wirkungen erlangen könnten. Nach ist das zweiıfellos richtig, doch MU. betont
der VO:  - Schnizer selbst betonten Grundtendenz den, daß eine Durchbrechung des kodıkarıschen
des Konkordats, nämlıch einer möglıchst weıt- Exemptionsprivilegs durch eın späteres Gesetz
gehenden Rezeption des geltenden kanonischen 1n einer jeden Zweıiıftel ausschließenden Weıse
Rechts (186), ıst sıcherlıch als unabdıngbare feststehen müßte, denn 1mM Zweifelsfalle ıst nıcht
Voraussetzung des staatlıchen Gültigwerdens gegen, sondern für die Exemption präsumıeren
ıner kirchlichen Rechtshandlung deren VOI - (can. 615) Um als das behauptete ONSECNS-
herıige innerkırchliche Gültigkeit anzusprechen. recht des Art X 111 wirklich erhärten, müßten

dıe Quellen ganz anders lauten. Dies mehr,Nun konnte aber den staatlıchen Urganen, die
als der Verfasser selbst als Grundtendenz desZUTT ertragung kirchlicher Rechtsakte den

bürgerlich-rechtlichen Bereich berufen dl  I, Konkordats die weıtestgehende Rezeption des
1 allgemeınen nıcht zugemute werden, die kanonischen Rechts ansıeht.
iınnerkırchliche Gültigkeıit dieser Rechtsakte Vollends ber vermas der angeblich Fkonstitutive
prüfen, da ıhnen dıe ZU) 'eıl recht komplı- harakter der Klausel, den iıhr der Verfasser

nıicht bekannt bzw. bekannt SCın konnten.
zierten kiırchlıchen Kompetenzabgrenzungen unter gewissen Voraussetzungen zubillıgen will

(203), nıcht ungeteilten Beifall finden VDer VOI -

Deshalb mußte eın  M den staatlıchen Behörden letzte Satz der Durchführungsverordnung VO)]

bekanntes kirchliches Organ berufen werden, Maı 1934 (BGBl. II, Nr. „Durch
diese innerkıirchliche Gültigkeit prüfen und diese Bestätigung‘‘ (nämlich des Ordinarıus locı)

„WIrd uch dargetan, daß den Bestimmungendıe Voraussetzungen für dıe Übertragung des tikels 5< EB Absatz des Konkordatesden staatlıchen Bereich schaffen.
Art. VII des Konkordats ordnet beispiels- entsprochen ist°“,  . enthält nach Ansıcht des Ver-
weilse a daß die Signatura apostolica gewIsse fassers ıne solche Aussage. Wenn dıese Bestä-

tıgung erteilt sel, begründe sS1e dıe nıcht wider-Voraussetzungen prüfen habe, bei deren legbare Vermutung der gehörıigen ZustimmungVorliegen eın kirchliches Eheungültigkeitsurteil un:! S1e ersetize daher für den staatlıchen Bereichın den staatlıchen Bereich übertragen werden
konnte. Der genannte Art. VII aber keine alle anderen Zustimmungen (203 f} Der Rezen-
nochmalige Aufrollung des Meritorischen 1mMm sent MU. gestehen, daß ıhm einerseits iıne solche,
Eheungültigkeitsprozeß ZUM Gegenstand dıes doch offenbar über den Konkordatstext weıt

hinausgehende extensiıve Interpretation durchbesorgten ausschließlich dıe Ehegerichte erster, ine einfache Ministerialverordnung undenkbarzweıter und eventuell drıtter Instanz sondern erscheıint un!| daß andererseıts dıe dem ansec-lediglich ine Überprüfung, ob die VO]  } den ührten Satz unterstellte Bedeutung nıchtgenannten Gerichten schaffenden Voraus-
setzungen uch wirklich vorhanden finden ıst. Diese Behauptung müßte durch ein-
(vgl. Primeitshofer, Ehe und Konkordat, _ deutigere Beweıise gestütz werden, wirkliıch

überzeugen können. Denn auf diese Weıiseuch dem Art. X.1I1I hegt, mutatıs mutandıs, könnte Sa ıne hne die erforderliche apst-eın äahnlicher Sachverhalt zugrunde. Der aat- liıche Genehmigung VOISCHOIMIMNINECN: un! damıtlıche Grundbuchführer sollte weıterer Nach- kırchenrechtlich absolut nıchtige Veräußerungforschungen enthoben werden, ob ıhm einNe VO:  -
kırchlichen Stellen rechtmäßig un 1mMm Rahmen

durch dıe irrtümliche Beisetzung der Ordi-
narıatsklausel für den staatlıchen Bereich sanıertihrer gesetzliıchen Zuständigkeiten unterfiertigte werden, doch ansonsten nach dem kanoni-und damıt TST einverleibungsfähige Urkunde schen Recht der Bıschof nıcht einmal dann einevorgelegt werde. Die Entscheidung darüber ungültige Veräußerung sanıeren kann, WLn diesollte VO:  5 einem kirchlichen Organ, dem Or- Erlaubnisgewährung ın seinen Zuständigkeits-dinarıus locı, übernommen werden. och analog

dem 1m Art. VII angeordneten Überprüfungs- bereich fällt (Entscheidung der 5.C. Conc.
Maı 1919, A1/1919, 8012 Mayer,verfahren durch die dıgnatura apostolica ist auch Neueste Kırchenrechtssammlung, T, 4551m Falle des Art. XII1I Sag«en, daß sıch hier Daß hiıer wirklich eine nıcht widerlegbarelediglich ıne Prüfung VO)]  —$ oraussetzungen

handelt, die andere Rechtsträger, nıcht das (rıchtiger: nıcht direkt wıderlegbare, vgl Can.

prüfende Organ, geschaffen haben. Davon, daß Rechtsvermutung vorliegen soll, darın
nunmehr dem Ordinarius locı eın eigentliches annn INa  - dem Autor wohl schwerlich folgen.
Konsensrecht zustünde, daß (wenn uch mıt Wıe bereits eingangs erwähnt, wollen diese Be-
den VO: Autor angeführten Beschränkungen) merkungen nıcht 1mM entferntesten den Anschein

selber eınen Ermessensentscheid darüber einer Abwertung der vorlıegenden Studie C1-
treffen könnte, ob die Grundbuchshandlung wecken. Da der Verfasser mıt seiner Arbeıt
„genehmigt“ der nıcht, davon ist 1mm Konkordat ınem nıcht unwesentlichen Teıl Juristisches



Neuland betritt, wırd nıemanden wunder- font der Verfasser, daß gemäß dem Verständ-
nıs des Ehesakramentes un! der Eheschließung,nehmen, WEnnn dabei nıcht alles un Jedes unNngsC-

teılte Zustimmung findet. Alles ın allem ist eın das ın Jahrhunderten iın der Kırche gereift ist,
ausgezeichnetes Werk entstanden, dem - der trauende Priester „Mıtträger der heıilıgen
seinem Vertfasser DUr Von Herzen gratulıeren Handlung“ ist (42) Außerdem schützt dıe
kann jetzıge Regelung den Glauben un! entspricht

dem Selbstverständnis der Kırche. Demgegen-Mautern|Steiermark Bruno Primetshofer
über siınd die Gefahren einer Änderung (51-65)

ORG, Die kanonzische Formpflicht eım nıcht übersehen. Die Preisgabe der kanonı1-
Abschluß Jon Mischehen. (69.) Verlag Ferdinand schen Formpflicht ließe ıne weıtere Zunahme

der Mischehen befürchten un würde dıeseSchöningh, Paderborn 1963 Kart. SA  ©
noch mehr der seelsorglichen Eınwirkung der

Seit der Einberufung des Vatikanıschen Kon-
1ls ıst  — 1ne heftige Diskussion das katholische Kırche entzıehen. Die Anerkennung einer nıcht-

katholisch getrauten ischehe würde dem
Mischehenrecht 1 Gang Vor allem wıird die ınneren Widerspruch führen, daß ıne sakramen-
Aufhebung der Vorschrift erstrebt, daß Miısch- tale Ehe, dıe seinsmäßıg Heıilszeichen ıst, Z.U)
hen LUr 1n kanonischer Form gültig geschlossen unmiıttelbaren Glaubens- un!: Heilsgefährdungwerden können. Dazu verweist INa  - auf Zeiten würde. Was wäre miıt der Sakramentalıtät eıiner
und ÖOrte, da Mischehen uch ın anderer Form solchen Ehe letztlich O!  9 wWennll die
eingegangen werden konnten. Dıies veranlaßte sakramentale Gnadenwirkung dem den
den Maınzer Kirchenrechtler, dıe „Unterstel- Glauben Sündiıgenden doch versagt blıebe!
lJung des Abschlusses VO):  } Mischehen unte'! das
kanonische Eheschließungsrecht” einschließlich Dem Vertasser ist daher vorbehaltlos zuzustiım-

„der Geschichte der für Mischehen VOTSC- INCH, WCNNn ın der Herausnahme der Misch-
hen AausSs der kanonıschen Formpflicht iıneschriıebenen DbZzw. geduldeten Eheschließungs- indırekte Preisgabe des katholischen Kirchen-'orm  .. (2) referierend und wertend darzustellen.
und Eheverständnisses sıeht un! diese daherNachdem auf der Sıtzungsperi1ode 1m erbst

1963 eın namhafter Konzilsvater dıie Anerken- entschieden ablehnt. Vıel her hält dem

NUunNn: der formlos geschlossenen Mischehen BC- Protestantismus AaNgCMCSSCH, der „die Existenz
mehrerer Kırchen annımmt, für das gültıge Zu-fordert hat, hat dıese Studıe noch mehr
standekommen des Ehevertrages keine bestimmteAktualıtät gCWONNCN. Yorm vorschreibt und die kirchliche IrauungDer geschichtliche 'eıl (2-39 begıinnt miıt dem

Eheschließungsdekret ‚„ T ametsı“ des Konzıils VOI1l
nıcht für konstitutiv betrachtet“® (65), den pTO-
testantıschen Partner einer Mischehe den Forde-

Irıent, das grundsätzlıch alle Getauften der
rTUNSCHIL der katholischen Kırche nachkommen

kanonıschen Eheschließungsform unterstellte. lassen, hne ıhm dafür Sanktionen anzudrohen.
Zur Beifreiung der Nıichtkatholiken VO':  - diesem
Gesetz führte dıe Schwierigkeıt der Unmöglıch- Die Formulıerungen S1N! manchmal ungewöhn-
keit der Erfüllung. Die Ausnahme der Misch- lıch scharf. Dem Verfasser darif jedoch nıcht eın
‚.hen VO.  S der Formvorschrift durch die Declaratıo antiprotestantischer Aflekt unterstellt werden.

Er ist  a getrieben VO:  » der Liebe ZU) Kırche unBenedictina, durch Sonderregelungen ım I Jahr-
hundert un! VOL allem durch dıe 1906 für der Sorge das Heıl der Menschen. Solange
Deutschland erlassene un drei Jahre später uch dıe Wiedervereinigung 1mM Glauben nıcht CI -

auf ngarn ausgedehnte Konstı:tution „Provıda‘® reicht ıst, wird die Kirche dem Problem der
wurde der Kırche durch den Druck nıchtkatholi- Mischehe dıe Wunde der Spaltung spürbar

erleben und erleiıden mussen. Dem Seelsorgerscher Religionsgemeinschaften, nıchtkatholischer
Staatsgewalt un! einer den Katholiken - ber verbleibt die Aufgabe, gegenüber der iıimmer
freundlichen öffentlıchen Meınung mehr der mehr anschwellenden Jut der Mischehen un!
mınder abgerungen. Diese Ausnahme förderte selbst die öffentliche Meinung nıcht NUr

dıe formalen Forderungen un Verbote derdas Eingehen VO:  - Mischehen un! erwlıes siıch
Kırche verkünden, sondern mehr noch derenschädlıich VOor allem für dıe Bewahrung des

Glaubens der Mischehegatten un! der iıschehe- ıinnere Berechtigung un Notwendigkeit aufzu-
kinder. Etw: auch VOIl Katholiken daran BC- weisen un S1e dadurch sachgerecht und über-
knüpfte Hoffnungen ertfüllten sıch nıcht. urch zeugend begründen un!' einsichtıg machen.
das Dekret „ Ne temere‘‘, dessen Rechtssätze ın Gerade dazu ll un: kann das vorliegende

uch eiıne ausgezeichnete Hılfe SCE1N. afür istden G aufgenommen wurden, wurden er
dem Verfasser danken, und darum ist derdıe Mischehen ailgemeın der kanoniıschen Ehe-

schließungsform unterstellt. Schrift eine weıte Verbreitung wünschen.
In der Würdigung des geltenden Rechts (41—50) be- Passau atthäus Kaztser

PADAGOGIK
GRITSCH$Lebensgeheimnisse. Ge- Die geschlechtliche Belehrung, die ın diesem

Büchlein ın klärender Einführung un! vielenspräche mıt Kindern und Jugendlichen. Ver-
such einer Sexualpädagogik für Eltern un! Er- praktischen Beispielen geboten wird, wendet S1IC.
zieher. Auflage. Fährmann-Verlag, die Eltern, ıhnen dıe Aufgabe der BEC-
Wiıen 1962 Kart. schlechtlichen Erzıiehung iıhrer Kıiınder CI -


